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Ihre Ratsanfrage RA-509/2018 - Nachfrage zum Stand der Umsetzung des BA-066/2016 - 
Erhalt des Sommerbades Erfenschlag 
 
 
Sehr geehrte Frau Saborowski, 
sehr geehrter Herr Herrmann, 
 
zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit: 
 

1. Der Stadtverwaltung wurde, laut Medienberichten, ein überarbeitetes Konzept des 
Vereins am 09.07.2018 übergeben. Gibt es hierzu bereits eine Stellungnahme und 
fachliche Wertung? Wenn ja, wie stellt sich diese dar? 

 
Eine abschließende Stellungnahme zu den folgenden übergebenen Unterlagen  
 
- Grobkostenschätzung mit einem kurzen Erläuterungsbericht, 
- verbrauchsmedienbezogene Betriebskostenvorausschau, 

 
gibt es auf Grundlage einer noch ausstehenden Vorstellung der Unterlagen durch den 
Bürgerverein nicht.  
 
Die eingereichten Unterlagen weichen von den im Vorfeld eingereichten 
Sanierungsabsichten des Bürgervereins aus den Jahren 2014 bis 2016 ab und bedürfen 
inhaltlicher Erläuterungen. Der angezeigte Mittelbedarf zur Wiederinbetriebnahme des 
Freibades wird durch den Bürgerverein von vormals 600.000 € aus dem Jahr 2016 nun auf 
ein Investitionsvolumen von bis zu 1.700.000 € geschätzt. 

 
2. Wird die Stadtverwaltung, u.a. beruhend auf Beschlusspunkt 4 des gefassten 

Beschlusses, auch zukünftig die Wiederinbetriebnahme des Freibades durch den 
Verein/Betreibergesellschaft unterstützen? 
 
Die Stadtverwaltung wird den Verein, wie in den zurückliegenden Jahren auch weiterhin 
inhaltlich sowie fachlich unterstützen und unter Beachtung der Vorlage eines schlüssigen 
Konzeptes für den Betrieb des Freibades gemäß Beschlusspunkt 4 prüfen, inwieweit eine 
Unterstützung unter Berücksichtigung der nun aktuell vorliegenden Rahmenparameter 
möglich ist. Aktuell wurde jedoch nur die Unterlage zu den vorgelagerten und aus Sicht des 
Bürgervereins notwendigen Investitionen in Form eines Badneubaus in Höhe von ca. 
1,7 Mio. € übergeben. 
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3. Gab es zwischenzeitlich die dem Verein zusagte Unterstützung bei Probebohrungen 
am Brunnen zur Erkundung der Wasserqualität und Ergiebigkeit? Wenn ja, wie 
stellen sich die Ergebnisse der Prüfung dar? 
 
Da das Konzept des Bürgervereins für Chemnitz-Erfenschlag e.V. inhaltlich noch nicht 
zwischen Stadtverwaltung und Bürgerverein beraten werden konnte, kann zu einer 
möglichen Unterstützung einer Probebohrung noch keine Aussage getroffen werden. 
 

4. Welche Mittel plant die Verwaltung, u.a. beruhend auf dem Beschluss BA-066/2016 
im kommenden Doppelhaushalt aufzunehmen bzw. in diesen zu übertragen?   

 
Laut gefassten Beschlusspunkt 4. des Beschlusses BA-066/2016 - Erhalt des 
Sommerbades Erfenschlag - unterstützt die Stadt die Wiederinbetriebnahme des Freibades 
durch den Verein/Betreibergesellschaft mit insgesamt bis zu maximal 300 T€. Dieser 
Betrag war als sukzessive Aufstockung zu den einzuwerbenden Eigenmitteln des 
Bürgervereins zu 50 % Zuschuss angedacht. 
 
Die aktuell übergeben Unterlagen gehen insgesamt wie in den vorab benannten Punkten 
bereits erläutert von einem Investitionsvolumen von bis zu 1,7 Mio. € aus und sind inhaltlich 
anders untersetzt, als die konzeptionellen Sanierungsabsichten des Bürgervereins aus dem 
Jahr 2016, welche dem Beschluss BA-066/2016 zu Grunde lagen. 
 
Aktuell ergeben sich aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen keine gesicherten 
Erkenntnisse, auf denen sich Mittelbereitstellungen in der Haushaltsplanung des 
kommenden Doppelhaushaltes ableiten und begründen lassen. 

 
Freundliche Grüße 
 
 
 
i. V. Sven Schulze 
Bürgermeister 


